
In vier Schritten zur erfolgreichen 

Umsetzung von NIS-2

SIND SIE VON NIS-2 

BETROFFEN?

Am 6. MÄRZ war Stichtag! 

Haben Sie bereits alles notwendige    

    implementiert?

NIS-2



WAS BEDEUTET NIS-2 FÜR IHR UNTERNEHMEN?

EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE NEUERUNGEN
 Verschärfte Anforderungen an Informationssicherheit
  Größere Anzahl betroff ener Unternehmen 

(auch Firmen ab 50 Mitarbeitern sind evtl. verpfl ichtet)
 Erweiterte Regeln und Verfahren für den Umgang mit Sicherheitsvorfällen
 Zeitkritische Melde- und Berichtspfl ichten
 Eff ektives Risikomanagement
 Erweiterte Befugnisse der Aufsichtsbehörden
  Höheres Haftungsrisiko für das Management bis zur persönlichen Haftung 

(Strafhöhe bis zu 10 Millionen Euro)

IHRE AUSGANGSLAGE
 Ihr Unternehmen unterliegt hohen Sicherheitsanforderungen
 Sie kennen die neuen Anforderungen aus NIS-2 nicht im Detail
 Sie wissen nicht, welche Auswirkungen NIS-2 auf Ihr Unternehmen hat
 Sie wollen sicherstellen, dass Ihr Unternehmen alle Vorgaben erfüllt

VIER SCHRITTE ZUM ZIEL

Cybersecurity gesetzeskonform umgesetzt

1. Klärung: Betriff t Sie NIS-2?
2. Erstberatung: Kurzfristige Maßnahmen einleiten
3. Analyse: Defi zite identifi zieren
4. Umsetzung: Rechtskonforme Realisierung

LEISTUNGSUMFANG „KLÄRUNG“
 Ermittlung, inwieweit Ihr Unternehmen von der neuen EU-Richtlinie betroff en ist
 Kurzinformation, welche Änderungen auf Ihr Unternehmen zukommen

LEISTUNGSUMFANG „ERSTBERATUNG“
  Beratung bzgl. der kurzfristig notwendigen Maßnahmen zur Herstellung von 

Rechtskonformität

LEISTUNGSUMFANG „ANALYSE“
 Kick-off -Workshop zur Abstimmung des Scopes  
  Schwachstellenanalyse Ihrer Cybersecurity im Hinblick auf NIS-2
 Dokumentation der ermittelten Schwachstellen
 Erarbeitung von Handlungsempfehlungen 
  Grobe Planung und Kalkulation der Umsetzungsmaßnahmen
 Präsentation der Analyseergebnisse

IHR NUTZEN
 Schnellstmögliche Klärung der notwendigen Maßnahmen
 Herstellung von Rechtssicherheit
 Minimierung von Sicherheitsrisiken
 Vermeidung von Haftungsrisiken
 Objektive Vorbereitung dank externer Expertise
 Gesetzeskonforme Realisierung der Cybersecurity-Anforderungen

Sind Sie unsicher, ob Sie bzgl. NIS-2 dringenden Handlungsbedarf 
haben? Es liegt an Ihnen! Für den ersten Schritt „Klärung“ entstehen 
keinerlei Kosten. Kontaktieren Sie uns unter sec@is4it-kritis.de für 
ein unverbindliches Erstgespräch.

NIS-2NIS-2, die europäische Richtlinie über 
Netz- und Informationssicherheit, wurde 
im Dezember 2022 verabschiedet und 
ist seit 6. März 2026 rechtsverbindlich.
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